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Stand: Juli/2007 

Ausbildungsbeihilfen 
 
 

  

Quelle Verordnung (EG) Nr. 68/2001 der Kommission vom 
12. Januar 2001 über die Anwendung der Art. 87 und 88 EG-
Vertrag auf Ausbildungsbeihilfen, ABl. der EG L 10 vom 13. Ja-
nuar 2001, S. 20ff. 

Verordnung (EG) Nr. 363/2004 der Kommission vom 25. Februar 
2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 68/2001 über die 
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Ausbildungs-
beihilfen, ABl. der EU L 63 vom 28. Februar 2004, S. 20f. 

Verordnung (EG) Nr. 1976/2006 der Kommission vom 20. De-
zember 2006 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 
2204/2002, (EG) Nr. 70/2001 und (EG) Nr. 68/2001, ABl. der EU L 
368 vom 23. Dezember 2006, S. 85f. 

 

  

Zielsetzung Förderung von Ausbildungsmaßnahmen. 
 

  

Geltungsbereich  • Alle Wirtschaftsbereiche außer Steinkohlebergbau. 
• Spezifische sektorale Vorschriften genießen Vorrang. 
 

  

Geltungsdauer 2. Februar 2001 – 30. Juni 2008. 
 

  

Definitionen Spezifische Ausbildungsmaßnahmen 
• sind vordergründig auf einen speziellen Arbeitsplatz in dem be-

günstigten Unternehmen ausgerichtet und können nicht bzw. nur 
in begrenztem Umfang auf ein anderes Unternehmen bzw. auf 
andere Arbeitsbereiche übertragen werden (keine 
Übertragbarkeit der erworbenen Qualifikation). 

 

* * * * * 
 

Allgemeine Ausbildungsmaßnahmen 
• sind nicht auf einen speziellen Arbeitsplatz in dem begünstigten 

Unternehmen ausgerichtet und können auf ein anderes 
Unternehmen bzw. auf andere Arbeitsbereiche übertragen 
werden (Übertragbarkeit der erworbenen Qualifikation). 

 

* * * * * 
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Benachteiligte Arbeitnehmer 
• Jugendliche unter 25 Jahren während der ersten 6 Monate nach 

der Erstanstellung; 
• Personen mit schweren körperlichen, geistigen oder psychologi-

schen Beeinträchtigungen; 
• Wanderarbeitnehmer zwecks Aufnahme einer Tätigkeit in einem 

anderen Mitgliedstaat; 
• Personen über 45 Jahre ohne Abitur bzw. vergleichbaren Ab-

schluss; 
• Wiedereinsteiger in das Berufsleben nach einer mindestens 

dreijährigen Unterbrechung; 
• Langzeitarbeitslose. 

 

* * * * * 
 

Mittlere Unternehmen 
• Weniger als 250 Beschäftigte und 
• Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR oder Jahresbilanz von 

höchstens 43 Mio. EUR. 
• Zu den Mitarbeiterzahlen und finanziellen Schwellenwerten des 

Antrag stellenden Unternehmens müssen die Angaben der ggf. 
vorhandenen Partner- und/oder verbundenen Unternehmen 
anteilsmäßig bzw. vollständig addiert werden. 

 

 

* * * * * 
 

Kleine Unternehmen 
• Weniger als 50 Beschäftigte und 
• Jahresumsatz von höchstens 10 Mio. EUR oder Jahresbilanz von 

höchstens 10 Mio. EUR. 
• Zu den Mitarbeiterzahlen und finanziellen Schwellenwerten des 

Antrag stellenden Unternehmens müssen die Angaben der ggf. 
vorhandenen Partner- und/oder verbundenen Unternehmen 
anteilsmäßig bzw. vollständig addiert werden. 

 

 

* * * * * 
 

Zur Definition von kleinen und mittleren Unternehmen vgl. die 
Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die De-
finition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen, die die Kommissionsempfehlung 96/280/EG ab 
1. Januar 2005 ersetzt. 

siehe auch „KMU-Definition“

 
 
 
 
 

  

http://www.voeb.de/de/themen/foerdergeschaeft/beihilferecht_artikel/2-4_kmu_definition.pdf
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Beihilfefähige 
Kosten 

• Personalkosten für die Ausbilder, 
• Reisespesen der Ausbilder und der Auszubildenden, 
• sonstige laufende Aufwendungen wie Materialien und Ausstat-

tung, 
• Abschreibung von Werkzeugen und Ausrüstungsgegenständen 

gemäß dem Anteil ihrer ausschließlichen Verwendung für das 
Ausbildungsvorhaben, 

• Kosten für Beratungsdienste, die die Ausbildungsmaßnahme 
betreffen, 

• Personalkosten für Ausbildungsteilnehmer bis zu der Höhe aller 
anderen beihilfefähigen Kosten. 

 

  

Höhe der Beihilfe Spezifische Ausbildungsmaßnahmen: 
• Maximale Beihilfeintensität: 

o 25% der beihilfefähigen Kosten bei Großunternehmen; 
o 35% der beihilfefähigen Kosten bei kleinen und mittleren Un-

ternehmen. 
 
• Aufschlag für Unternehmen in Fördergebieten: 

o 5% in Fördergebieten nach Art. 87 Abs. 3c EG-Vertrag; 
o 10% in Fördergebieten nach Art. 87 Abs. 3a EG-Vertrag. 

 
• Aufschlag für benachteiligte Arbeitnehmer: 

o 10%. 
 

* * * * * 
 

Allgemeine Ausbildungsmaßnahmen: 
• Maximale Beihilfeintensität: 

o 50% der beihilfefähigen Kosten bei Großunternehmen; 
o 70% der beihilfefähigen Kosten bei kleinen und mittleren Un-

ternehmen. 
• Aufschlag für Unternehmen in Fördergebieten: 

o 5% in Fördergebieten nach Art. 87 Abs. 3c EG-Vertrag; 
o 10% in Fördergebieten nach Art. 87 Abs. 3a EG-Vertrag. 

• Aufschlag für benachteiligte Arbeitnehmer: 
o 10%. 

 

* * * * * 
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Ausbildungsmaßnahmen im Seeverkehr: 
• Keine Unterscheidung zwischen spezifischen und allgemeinen 

Ausbildungsmaßnahmen; 
• Maximale Beihilfeintensität: 

o 100% der beihilfefähigen Kosten, wenn folgende Bedingun-
gen erfüllt sind: 
− der Auszubildende darf kein aktives, sondern muss ein 

zusätzliches Besatzungsmitglied sein, 
− die Ausbildung muss an Bord von Schiffen, die im Ge-

meinschaftsregister eingetragen sind, durchgeführt 
werden. 

 
  

Kumulierung Eine Kumulierung der Beihilfen mit anderen Formen staatlicher 
Beihilfen oder einer Unterstützung aus Gemeinschaftsmitteln darf 
nur innerhalb der angegebenen Höchstgrenzen erfolgen. 
 

  

Notifizierung • Alle Beihilferegelungen sowie Einzelbeihilfen, die nach Maßgabe 
dieser Verordnung gewährt werden, sind von der Notifi-
zierungspflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag  freige-
stellt. 

• Von der Notifizierung nicht freigestellt sind Beihilfen, die 
1 Mio. EUR für ein einzelnes Ausbildungsvorhaben eines Un-
ternehmens übersteigen. 

 

  

Transparenz und 
Überwachung 

• Innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Erlass einer Beihilferegelung 
oder Gewährung einer Einzelbeihilfe sind die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, der Kommission eine Kurzbeschreibung der Maß-
nahme nach einem im Anhang II beschriebenen Muster zu über-
mitteln. 

• Die Mitgliedstaaten müssen ausführliche Informationen bereit 
halten. 

• Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, der Kommission einen Jah-
resbericht entsprechend dem Anhang III vorzulegen. 
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VERORDNUNG (EG) Nr. 68/2001 DER KOMMISSION
vom 12. Januar 2001

über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Ausbildungsbeihilfen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 7.
Mai 1998 über die Anwendung der Artikel 92 und 93 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf
bestimmte Gruppen horizontaler Beihilfen (1), insbesondere auf
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) Ziffer iv),

nach Veröffentlichung des Entwurfs dieser Verordnung (2),

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für staatliche
Beihilfen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 994/98 wird die
Kommission ermächtigt, gemäß Artikel 87 EG-Vertrag
zu erklären, dass Ausbildungsbeihilfen unter bestimmten
Bedingungen mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
sind und nicht der Anmeldungspflicht nach Artikel 88
Absatz 3 EG-Vertrag unterliegen.

(2) Die Kommission hat in zahlreichen Entscheidungen die
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Ausbildungsbeihilfen
angewandt und dabei ihre diesbezügliche Politik erläu-
tert, zuletzt in dem Gemeinschaftsrahmen für Ausbil-
dungsbeihilfen (3). Angesichts ihrer umfangreichen Erfah-
rungen mit der Anwendung dieser Artikel des EG-
Vertrags auf Ausbildungsbeihilfen sollte sie im Hinblick
auf eine wirksame Überwachung und der Verwaltungs-
vereinfachung von den ihr durch die Verordnung (EG)
Nr. 994/98 verliehenen Befugnissen Gebrauch machen,
ohne dabei ihre eigenen Kontrollmöglichkeiten zu
schwächen.

(3) Im Interesse einer transparenten und kohärenten Politik
in allen Wirtschaftssektoren sollte der Anwendungsbe-
reich der Verordnung möglichst weit gefasst sein und
auch den Agrarsektor sowie die Fischerei und die Aqua-
kultur mit einschließen.

(4) Die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, Ausbildungsbei-
hilfen anzumelden, wird durch diese Verordnung nicht
berührt. Die angemeldeten Regelungen werden von der
Kommission in erster Linie anhand der nachstehenden
Kriterien geprüft bzw. in Übereinstimmung mit den
einschlägigen Bestimmungen der für bestimmte Wirt-
schaftssektoren eingeführten Gemeinschaftsrahmen und
-leitlinien. Derartige Regelungen gibt es derzeit für Tätig-
keiten im Zusammenhang mit der Herstellung, Verarbei-
tung und Vermarktung der in Anhang I des Vertrages
aufgeführten Waren sowie für den Seeverkehr. Der
Gemeinschaftsrahmen für Ausbildungsbeihilfen sollte
mit dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung
abgeschafft werden, da sein Inhalt in die Verordnung
übernommen wurde.

(5) Der Klarheit halber sei darauf hingewiesen, dass gemäß
Artikel 51 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die
Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch
den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für
die Landwirtschaft (EAGFL) und zur Änderung bzw.
Aufhebung bestimmter Verordnungen (4) die Artikel 87,
88 und 89 EG-Vertrag nicht für finanzielle Beiträge der
Mitgliedstaaten zu Maßnahmen gelten, zu denen die
Gemeinschaft Beihilfen gemäß Artikel 9 der Verordnung
(EG) Nr. 1257/1999 gewährt.

(6) Der Klarheit halber sei darauf hingewiesen, dass die
vorliegende Verordnung nur für Ausbildungsmaß-
nahmen gelten sollte, die eine staatliche Beihilfe im
Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellen.
Eine große Zahl von Maßnahmen wird gar nicht von
Artikel 87 erfasst, da es sich um allgemeine Maßnahmen
handelt, die unterschiedslos allen Unternehmen gleich
welcher Branche offen stehen und bei denen die zustän-
digen Behörden kein Ermessen besitzen (z. B. Steuerver-
günstigungen, etwa in Form von automatisch gewährten
Steuergutschriften, für alle Unternehmen, die in die
Ausbildung ihrer Beschäftigten investieren). Auch
Maßnahmen, die Personen direkt unabhängig von ihrem
Standort zugute kommen und nicht bestimmte Unter-
nehmen oder Wirtschaftszweige begünstigen, fallen
nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 87 Absatz
1 EG-Vertrag. Beispiele hierfür sind: Schulbildung und
Erstausbildungsmaßnahmen (z. B. Lehre und berufsbe-
gleitender Unterricht), Ausbildungs- oder Umschulungs-
maßnahmen für Arbeitslose (einschließlich Praktika in
Unternehmen), direkt für Arbeitnehmer oder auch spezi-
fische Gruppen von Arbeitnehmern bestimmte
Maßnahmen, die diesen unabhängig von dem Unter-
nehmen oder Wirtschaftszweig, in dem sie tätig sind
(z. B. im Rahmen eines „Lernkontos“) Gelegenheit zur
Weiterbildung gibt. Dem gegenüber werden Beiträge zu
branchenspezifischen Ausbildungsfonds, sofern sie vom
Staat vorgeschrieben werden, nicht als private Mittel,
sondern als staatliche Mittel im Sinne von Artikel 87
Absatz 1 EG-Vertrag angesehen.

(7) Freigestellt werden sollten Beihilfen, die alle einschlä-
gigen Freistellungskriterien dieser Verordnung erfüllen,
sowie alle Beihilferegelungen, bei denen gewährleistet ist,
dass etwaige auf der Grundlage einer solchen Regelung
gewährte Beihilfen ebenfalls alle einschlägigen Freistel-
lungskriterien dieser Verordnung erfüllen. Aus Gründen
einer wirksamen Überwachung und einer nicht zu
Lasten der Kontrollmöglichkeiten der Kommission
gehenden Verwaltungsvereinfachung sollten Beihilferege-
lungen und Einzelbeihilfen, die unabhängig von einer
Beihilferegelung gewährt werden, einen ausdrücklichen
Verweis auf diese Verordnung enthalten.

(1) ABl. L 142 vom 14.5.1998, S. 1.
(2) ABl. C 89 vom 28.3.2000, S. 8.
(3) ABl. C 343 vom 11.11.1998, S. 10. (4) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 80.
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(8) Um Abweichungen in der Auslegung, die zu Wettbe-
werbsverfälschungen führen könnten, zu vermeiden, die
Abstimmung der Maßnahmen der Gemeinschaft und der
Mitgliedstaaten im Bereich kleiner und mittlerer Unter-
nehmen zu erleichtern und die Transparenz in Verfah-
rensfragen sowie die Rechtssicherheit zu erhöhen, sollte
für die Definition kleiner und mittlerer Unternehmen im
Sinne dieser Verordnung die Empfehlung 96/280/EG der
Kommission vom 3. April 1996 betreffend die Defini-
tion der kleinen und mittleren Unternehmen (1) maßgeb-
lich sein.

(9) Ob eine Beihilfe nach dieser Verordnung mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar ist, ist unter anderem von
der Beihilfeintensität bzw. dem in Subventionsäquivalent
ausgedrückten Beihilfebetrag abhängig. Die Berechnung
des Subventionsäquivalents einer in mehreren Tranchen
oder in Form eines zinsgünstigen Darlehens gewährten
Beihilfe erfolgt auf der Grundlage der zum Gewährungs-
zeitpunkt geltenden marktüblichen Zinssätze. Im Inter-
esse einer einheitlichen, transparenten und unkompli-
zierten Anwendung der Vorschriften über staatliche
Beihilfen sollten für die Zwecke dieser Verordnung die
marktüblichen Zinssätze als Referenzzinssätze herange-
zogen werden (bei zinsgünstigen Darlehen muss das
Darlehen durch übliche Sicherheiten abgesichert und
darf nicht mit ungewöhnlich hohen Risiken behaftet
sein). Als Referenzzinssätze sollten die von der Kommis-
sion in regelmäßigen Abständen anhand objektiver
Kriterien ermittelten und im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften sowie im Internet veröffentlichten Zins-
sätze gelten.

(10) Ausbildungsmaßnahmen wirken sich im Allgemeinen
zum Vorteil der gesamten Gesellschaft aus, da sie das
Reservoir an qualifizierten Arbeitnehmern vergrößern,
aus dem wiederum andere Unternehmen schöpfen
können, und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der
Industrie der Gemeinschaft stärken. Sie sind deshalb
auch ein wichtiges Element der Beschäftigungsstrategie.
Da die Unternehmen in der Gemeinschaft im Allge-
meinen zu wenig in die Ausbildung ihrer Beschäftigten
investieren, können staatliche Beihilfen dazu beitragen,
diese Marktschwäche auszugleichen. Unter bestimmten
Bedingungen können staatliche Beihilfen daher als mit
dem Gemeinsamen Markt vereinbar betrachtet und von
der Pflicht zur vorherigen Anmeldung freigestellt
werden.

(11) Um sicherzustellen, dass die Beihilfen auf das Maß
beschränkt bleiben, das zur Erreichung des mit Markt-
kräften allein nicht zu verwirklichenden Gemeinschafts-
ziels notwendig ist, sollten bei der Festlegung der zuläs-
sigen Beihilfeintensitäten die Art des Ausbildungsvorha-
bens, die Größe und der Standort des Unternehmens
berücksichtigt werden.

(12) Durch allgemeine Ausbildungsmaßnahmen werden
übertragbare Qualifikationen erworben, die die Vermit-
telbarkeit des betreffenden Arbeitnehmers deutlich
erhöhen. Da Beihilfen zu dieser Art von Ausbildung den

Wettbewerb weniger stark verfälschen, können hier
höhere Intensitäten als mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbar angesehen und von der Pflicht zur vorherigen
Anmeldung freigestellt werden. Spezifische Ausbildungs-
maßnahmen hingegen kommen in erster Linie dem
ausbildenden Unternehmen zugute, wodurch sich die
Gefahr einer Wettbewerbsverfälschung erhöht; hier muss
die zulässige und von der Anmeldungspflicht befreite
Beihilfeintensität daher geringer ausfallen.

(13) Für die generell benachteiligten KMU, die, wollen sie in
die Ausbildung ihrer Beschäftigten investieren, relativ
gesehen höhere Kosten zu tragen haben, sollte die nach
dieser Verordnung freigestellte Höchstintensität der
Ausbildungsbeihilfe heraufgesetzt werden.

(14) In Fördergebieten im Sinne von Artikel 87 Absatz 3
Buchstaben a) und c) EG-Vertrag haben Ausbildungs-
maßnahmen wegen des dort herrschenden beträchtli-
chen Ausbildungsdefizits und der höheren Arbeitslosen-
quote größere externe Effekte. Deshalb sollte für diese
Gebiete die nach dieser Verordnung freigestellte Höchst-
intensität der Ausbildungsbeihilfe heraufgesetzt werden.

(15) Die Besonderheiten der Ausbildung im Bereich des
Seeverkehrs rechtfertigen eine gesonderte Behandlung
dieses Bereiches.

(16) Ausbildungsbeihilfen in größerer Höhe sollten von der
Kommission vor ihrer Durchführung einzeln geprüft
werden. Auf Beihilfen, die einen bestimmten Betrag
(1 Mio. EUR) übersteigen, ist die vorliegende Gruppen-
freistellungsverordnung daher nicht anwendbar, sondern
es gilt das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 3.

(17) Mit anderen Beihilfen (gleich, ob vom Staat, der Region
oder der Gemeinde gewährt) oder mit Gemeinschaftsmit-
teln kumulierte Ausbildungsbeihilfen sollten in Bezug
auf dieselben förderfähigen Kosten nur bis zu den in
dieser Verordnung angegebenen Höchstgrenzen freige-
stellt werden.

(18) Zum Zwecke der Transparenz und einer wirksamen
Überwachung im Sinne von Artikel 3 der Verordnung
(EG) Nr. 994/98 sollte ein Standardvordruck für die der
Kommission von den Mitgliedstaaten in Kurzform zu
übermittelnden Informationen bei Einführung einer
Beihilferegelung oder Gewährung einer Einzelbeihilfe
unabhängig von einer Beihilferegelung, die aufgrund
dieser Verordnung freigestellt ist, entworfen werden. Die
betreffenden Angaben sollten anschließend im Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht werden.
Aus denselben Gründen sollten den Mitgliedstaaten auch
Vorgaben in Bezug auf die von ihnen zu speichernden
Angaben betreffend die nach dieser Verordnung freige-
stellten Ausbildungsbeihilfen gemacht werden. Für den
von den Mitgliedstaaten jährlich vorzulegenden Bericht
sollte die Kommission Kriterien festlegen, nach denen
der Bericht zu erstellen ist, darunter die Vorlage in EDV-
gestützter Form, da die entsprechende Technologie
inzwischen nahezu überall vorhanden ist.(1) ABl. L 107 vom 30.4.1996, S. 4.
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(19) Aufgrund der bisherigen Erfahrungen der Kommission
und der Tatsache, dass die Politik im Bereich der staatli-
chen Beihilfen im Allgemeinen in regelmäßigen
Abständen neu überdacht werden muss, soll die
Geltungsdauer dieser Verordnung beschränkt werden.
Für den Fall, dass die Verordnung nach Ablauf dieses
Zeitraums nicht verlängert wird, sollten nach dieser
Verordnung bereits freigestellte Beihilferegelungen für
weitere sechs Monate freigestellt bleiben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für Ausbildungsbeihilfen in allen Wirt-
schaftsbereichen einschließlich der Tätigkeiten, die die Herstel-
lung, Verarbeitung oder Vermarktung von in Anhang I des
Vertrages aufgeführten Waren zum Gegenstand haben.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

a) „Beihilfe“: alle Maßnahmen, die die Voraussetzungen des
Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag erfüllen;

b) „kleine und mittlere Unternehmen“: Unternehmen im Sinne
von Anhang I;

c) „Großunternehmen“: Unternehmen, auf die die in Anhang I
gegebene Definition von KMU nicht zutrifft;

d) „spezifische Ausbildungsmaßnahmen“: Ausbildungsmaß-
nahmen, die vom Inhalt her in erster Linie unmittelbar an
dem gegenwärtigen oder zukünftigen Arbeitsplatz des
Beschäftigten in dem begünstigten Unternehmen
verwendbar sind und mit denen Qualifikationen vermittelt
werden, die nicht oder nur in begrenztem Umfang auf
andere Unternehmen oder Arbeitsbereiche übertragbar sind;

e) „allgemeine Ausbildungsmaßnahmen“: Ausbildungsmaß-
nahmen, die vom Inhalt her nicht ausschließlich oder haupt-
sächlich an dem gegenwärtigen oder zukünftigen Arbeits-
platz des Beschäftigten in dem begünstigten Unternehmen
verwendbar sind, sondern mittels derer auf andere Unter-
nehmen und Arbeitsfelder übertragbare Qualifikationen
erworben werden, durch die sich die Vermittelbarkeit des
Arbeitnehmers deutlich verbessert. Eine allgemeine Ausbil-
dungsmaßnahme liegt z. B. vor,

— wenn sie von mehreren unabhängigen Firmen
gemeinsam organisiert ist oder von den Beschäftigten
verschiedener Betriebe in Anspruch genommen werden
kann oder

— wenn sie von einer Behörde oder einer öffentlichen
Einrichtung oder sonstigen Organen oder Gremien, die
hierzu von einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft
ermächtigt wurden, anerkannt, bescheinigt oder validiert
wurde;

f) „Beihilfeintensität“: in Prozent der beihilfefähigen Kosten des
Vorhabens ausgedrückte Höhe der Bruttobeihilfe. Alle einge-
setzten Beträge sind Beträge vor Abzug der direkten
Steuern. Wird die Beihilfe nicht als Zuschuss, sondern in
anderer Form gewährt, bestimmt sich die Höhe der Beihilfe
nach ihrem Subventionsäquivalent. In mehreren Tranchen
gezahlte Beihilfen werden zum Zeitpunkt ihrer Gewährung
abgezinst. Der Zinssatz, der für die Abzinsung und die
Berechnung der Beihilfeintensität bei einem zinsgünstigen
Darlehen anzusetzen ist, ist der zum Zeitpunkt der Gewäh-
rung geltende Referenzsatz;

g) „benachteiligte Arbeitnehmer“:

— Jugendliche unter 25 Jahren, die bisher noch keine regu-
läre bezahlte Erstanstellung gefunden haben, während
der ersten sechs Monate nach der Einstellung,

— Personen mit schweren körperlichen, geistigen oder
psychologischen Beeinträchtigungen, die dennoch auf
dem Arbeitsmarkt verwendbar sind,

— Wanderarbeitnehmer, die zwecks Aufnahme einer Tätig-
keit ihren Aufenthaltsort in einen anderen Mitgliedstaat
verlegen oder verlegt haben oder sich in der Gemein-
schaft niederlassen und berufsbildenden und/oder
Fremdsprachenunterricht benötigen,

— Personen über 45 Jahre ohne Abitur oder einen
vergleichbaren Abschluss;

— Personen, die nach mindestens dreijähriger Unterbre-
chung wieder in das Erwerbsleben eintreten wollen, vor
allem solche, die ihre Tätigkeit wegen der Unvereinbar-
keit von Beruf und Familie aufgegeben haben, während
der ersten sechs Monate nach der Einstellung,

— Langzeitarbeitslose, d. h. Personen, die während zwölf
aufeinanderfolgenden Monaten erwerbslos waren,
während der ersten sechs Monate nach der Einstellung.

Artikel 3

Freistellungsvoraussetzungen

(1) Außerhalb von Beihilferegelungen gewährte Einzelbei-
hilfen, die alle Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllen,
sind im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar und unterliegen nicht der
Anmeldungspflicht nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag, wenn
darin ausdrücklich auf diese Verordnung verwiesen und der
Titel der Verordnung sowie die Fundstelle im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften angegeben wird.

(2) Beihilferegelungen, die alle Voraussetzungen der Verord-
nung erfüllen, sind im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 EG-
Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und unter-
liegen nicht der Anmeldungspflicht nach Artikel 88 Absatz 3
EG-Vertrag, wenn sie folgenden Anforderungen entsprechen:

a) Die Beihilfen, die nach der fraglichen Regelung gewährt
werden können, erfüllen sämtliche Freistellungsvorausset-
zungen dieser Verordnung.

b) In der Regelung wird ausdrücklich auf diese Verordnung
verwiesen und der Titel der Verordnung sowie die Fundstelle
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften angegeben.
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(3) Auf der Grundlage der in Absatz 2 genannten Rege-
lungen gewährte Beihilfen sind im Sinne von Artikel 87 Absatz
3 EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und
unterliegen nicht der Anmeldungspflicht nach Artikel 88
Absatz 3 EG-Vertrag, wenn sie alle Voraussetzungen dieser
Verordnung unmittelbar erfüllen.

Artikel 4

Freigestellte Ausbildungsbeihilfen

(1) Beihilferegelungen und Einzelbeihilfen für Ausbildungs-
zwecke müssen die in den Absätzen 2 bis 7 genannten Voraus-
setzungen erfüllen.

(2) Die Intensität von Beihilfen für spezifische Ausbildungs-
maßnahmen darf bei Großunternehmen 25 % und bei kleinen
und mittleren Unternehmen 35 % der beihilfefähigen Kosten
nicht überschreiten.

Für Unternehmen in Fördergebieten im Sinne von Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag ist ein Aufschlag von 5
Prozentpunkten und für Unternehmen in Fördergebieten im
Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag von 10
Prozentpunkten zulässig.

(3) Die Intensität von Beihilfen für allgemeine Ausbildungs-
maßnahmen darf bei Großunternehmen 50 % und bei kleinen
und mittleren Unternehmen 70 % der beihilfefähigen Kosten
nicht überschreiten.

Für Unternehmen in Fördergebieten im Sinne von Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe c) des Vertrages ist ein Aufschlag von 5
Prozentpunkten und für Unternehmen in Fördergebieten im
Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag von 10
Prozentpunkten zulässig.

(4) Bei Ausbildungsmaßnahmen zugunsten von benachtei-
ligten Arbeitnehmern erhöhen sich die in den Absätzen 2 und
3 genannten Beihilfehöchstintensitäten um 10 Prozentpunkte.

(5) Soll die Beihilfe für eine Ausbildungsmaßnahme gewährt
werden, die sowohl spezifische als auch allgemein verwertbare
Qualifikationen vermittelt, und ist eine gesonderte Berechnung
nach Ausbildungsbausteinen nicht möglich, bestimmt sich die
Ausbildungsintensität nach Absatz 2. Dies gilt auch für den
Fall, dass sich nicht genau bestimmen lässt, ob es sich bei dem
Vorhaben um eine spezifische oder eine allgemeine Ausbil-
dungsmaßnahme handelt.

(6) Im Bereich des Seeverkehrs dürfen Beihilfen unabhängig
davon, ob sie für allgemeine oder spezifische Ausbildungsmaß-
nahmen bestimmt sind, bis zu einer Intensität von 100 %
gewährt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

a) der Auszubildende darf kein aktives, sondern muss ein
zusätzliches Besatzungsmitglied sein;

b) die Ausbildung muss an Bord von Schiffen, die im Gemein-
schaftsregister eingetragen sind, durchgeführt werden.

(7) Folgende Kosten eines Ausbildungsvorhabens sind beihil-
fefähig:

a) Personalkosten für die Ausbilder,

b) Reisespesen der Ausbilder und der Auszubildenden,

c) sonstige laufende Aufwendungen wie Materialien und
Ausstattung,

d) Abschreibung von Werkzeugen und Ausrüstungsgegen-
ständen gemäß dem Anteil ihrer ausschließlichen Verwen-
dung für das Ausbildungsvorhaben,

e) Kosten für Beratungsdienste, betreffend die Ausbildungs-
maßnahme,

f) Personalkosten für Ausbildungsteilnehmer bis zur Höhe der
Gesamtsumme der unter den Buchstaben a) bis e) genannten
beihilfefähigen Kosten. Hierbei sind nur die tatsächlichen
abgeleisteten Ausbildungsstunden nach Abzug aller produk-
tiven Stunden oder deren Äquivalent zu berücksichtigen.

Die beihilfefähigen Kosten müssen belegbar, transparent und
nach Posten aufgeschlüsselt sein.

Artikel 5

Einzelbeihilfen größeren Umfangs

Die Freistellung gilt nicht für Beihilfen, deren Höhe für ein
einzelnes Ausbildungsvorhaben eines Unternehmens 1
Mio. EUR übersteigt.

Artikel 6

Kumulierung

(1) Die in Artikel 4 und 5 genannten Beihilfeobergrenzen
gelten unabhängig davon, ob das Vorhaben ganz aus staatli-
chen Mitteln oder teilweise aus Gemeinschaftsmitteln finanziert
wird.

(2) In Bezug auf dieselben förderfähigen Kosten dürfen nach
dieser Verordnung freigestellte Beihilfen nicht mit sonstigen
Beihilfen im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag oder
anderen Gemeinschaftsmitteln kumuliert werden, wenn die
nach dieser Verordnung zulässige maximale Beihilfeintensität
dadurch überschritten wird.

Artikel 7

Transparenz und Überwachung

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission binnen
20 Arbeitstagen nach Erlass einer Beihilferegelung oder Gewäh-
rung einer nicht unter eine Beihilferegelung fallenden Einzelbei-
hilfe auf der Grundlage dieser Freistellungsverordnung eine
Kurzbeschreibung der Maßnahme nach dem in Anhang II
beschriebenen Muster, die im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht wird.
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(2) Die Mitgliedstaaten halten ausführliche Aufzeichnungen über die nach dieser Verordnung freige-
stellten Beihilferegelungen und darunter fallende Einzelbeihilfen sowie über die nach dieser Verordnung
freigestellten Einzelbeihilfen, die unabhängig von einer bestehenden Beihilferegelung gewährt wurden, zur
Verfügung. Aus den Aufzeichnungen muss zu entnehmen sein, ob die in dieser Verordnung genannten
Freistellungsvoraussetzungen erfüllt sind. Die Aufzeichnungen über Einzelbeihilfen sind während zehn
Jahren vom Zeitpunkt ihrer Gewährung an gerechnet zur Verfügung zu halten; bei Beihilferegelungen
beträgt diese Frist zehn Jahre ab dem Zeitpunkt, zu dem zum letzten Mal eine Einzelbeihilfe nach der
fraglichen Regelung gewährt wurde. Die Kommission kann von dem betreffenden Mitgliedstaat schriftlich
alle Informationen anfordern, die ihrer Ansicht nach nötig sind, um zu beurteilen, ob die Freistellungsvor-
aussetzungen erfüllt sind. Die Informationen sind der Kommission binnen zwanzig Arbeitstagen zu
übermitteln, sofern die Frist in dem Auskunftsverlangen nicht verlängert wurde.

(3) Die Mitgliedstaaten erstellen in der in Anhang III vorgegebenen Form einen Jahresbericht über die
Anwendung dieser Verordnung unabhängig davon, ob sich die Anwendung über ein ganzes Kalenderjahr
oder nur Teile hiervon erstreckt. Der Bericht sollte auch in EDV-gestützter Form vorgelegt werden. Er ist der
Kommission spätestens drei Monate nach Ablauf des Berichtszeitraums zu übermitteln.

Artikel 8

Inkrafttreten und Geltungsdauer

(1) Die Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt bis zum 31. Dezember 2006.

(2) Nach Ablauf der Geltungsdauer dieser Verordnung bleiben die danach freigestellten Beihilferege-
lungen noch während einer Anpassungsfrist von sechs Monaten freigestellt.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Januar 2001

Für die Kommission

Mario MONTI

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

Definition kleiner und mittlerer Unternehmen

(Auszug aus der Empfehlung 96/280/EG der Kommission vom 3. April 1996 betreffend die Definition der kleinen und mittleren
Unternehmen (ABl. L 107 vom 30.4.1996, S. 4))

„Artikel 1

(1) Die kleinen und mittleren Unternehmen, nachstehend ‚KMU‘ genannt, werden definiert als Unternehmen, die

— weniger als 250 Personen beschäftigen und

— einen Jahresumsatz
— von höchstens 40 Mio. EUR oder eine Jahresbilanzsumme
— von höchstens 27 Mio. EUR haben und

— die das in Absatz 3 definierte Unabhängigkeitskriterium erfüllen.

(2) Für den Fall, dass eine Unterscheidung zwischen kleinen und mittleren Unternehmen erforderlich ist, werden die
‚kleinen‘ definiert als Unternehmen, die

— weniger als 50 Personen beschäftigen und

— einen Jahresumsatz
— von höchstens 7 Mio. EUR oder eine Jahresbilanzsumme
— von höchstens 5 Mio. EUR haben und

— die das in Absatz 3 definierte Unabhängigkeitskriterium erfüllen.

(3) Als unabhängig gelten Unternehmen, die nicht zu 25 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmenanteile im Besitz
von einem oder von mehreren Unternehmen gemeinsam stehen, welche die Definition der KMU bzw. der kleinen
Unternehmen nicht erfüllen. Dieser Schwellenwert kann in zwei Fällen überschritten werden:

— wenn das Unternehmen im Besitz von öffentlichen Beteiligungsgesellschaften, Risikogesellschaften oder institutionellen
Anlegern steht und diese weder einzeln noch gemeinsam Kontrolle über das Unternehmen ausüben;

— wenn aufgrund der Kapitalstreuung nicht ermittelt werden kann, wer die Anteile hält, und das Unternehmen erklärt,
dass es nach bestem Wissen davon ausgehen kann, dass es nicht zu 25 % oder mehr seines Kapitals im Besitz von
einem oder von mehreren Unternehmen gemeinsam steht, die die Definition der KMU bzw. der kleinen Unternehmen
nicht erfüllen.

(4) Zur Berechnung der in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Schwellenwerte müssen die Zahlen des jeweiligen
Unternehmens sowie alle Unternehmen, von denen es direkt oder indirekt 25 % oder mehr des Kapitals oder der
Stimmenanteile hält, addiert werden.

(5) Soweit es erforderlich ist, zwischen Kleinstunternehmen und anderen mittelständischen Unternehmen zu unter-
scheiden, werden diese als Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten definiert.

(6) Über- oder unterschreitet ein Unternehmen an einem Bilanzstichtag die genannten Schwellenwerte für die Beschäf-
tigtenzahl, den Umsatz oder die Bilanzsumme, so verliert oder erwirbt es dadurch den Status eines KMU, eines mittleren
Unternehmens, eines kleinen Unternehmens oder eines Kleinstunternehmens erst dann, wenn sich die Über- oder
Unterschreitung in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren wiederholt.

(7) Die Beschäftigtenzahl entspricht der Zahl der Jahresarbeitseinheiten (JAE), d. h. der Anzahl der während eines Jahres
beschäftigten Vollzeitarbeitnehmer. Teilzeitbeschäftigte und Saisonarbeitnehmer werden nur entsprechend ihres Anteils an
den JAE berücksichtigt. Grundlage für die Berechnung ist der letzte durchgeführte Jahresabschluss.

(8) Die Schwellenwerte für den Umsatz und die Bilanzsumme beziehen sich ebenfalls auf den letzten durchgeführten
Jahresabschluss. Bei einem neugegründeten Unternehmen, das noch keinen Abschluss für einen vollständigen Rechnungs-
zeitraum vorlegen kann, werden die entsprechenden Werte im laufenden Geschäftsjahr nach Treu und Glauben geschätzt.“
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ANHANG II

Zu verwendendes Formblatt für die Kurzbeschreibung einer nach dieser Verordnung freigestellten Beihilferegelung
oder Einzelbeihilfe, die unabhängig von einer Beihilferegelung gewährt wurde

Kurzbeschreibung der in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 68/2001 der Kommission gewährten staatlichen Beihilfen

Erforderliche Angaben Erläuterungen

Mitgliedstaat:

Region: Angabe der Region, wenn eine dezentrale Stelle die Beihilfe
gewährt

Bezeichnung der Beihilferegelung bzw. bei Einzelbeihilfen
Name des begünstigten Unternehmens:

Angabe der Bezeichnung der Beihilferegelung oder bei
Einzelbeihilfen des Begünstigten.

Bei Einzelbeihilfen ist kein Jahresbericht erforderlich!

Rechtsgrundlage: Vollständiger Titel der einzelstaatlichen Rechtsgrundlage,
aufgrund deren die Beihilferegelung oder die Einzelbeihilfe
bewilligt wurde.

Voraussichtliche jährliche Kosten der Regelung bzw.
Gesamtbetrag der einem Unternehmen gewährten Einzelbei-
hilfe:

Die Beträge sind in Euro oder gegebenenfalls in der Landes-
währung anzugeben.

Bei Beihilferegelungen:

Angabe der jährlich veranschlagten Gesamthaushaltsmittel
oder des voraussichtlichen jährlichen Steuerausfalls für sämt-
liche in der Regelung enthaltenen Beihilfeelemente.

Bei Einzelbeihilfen:

Angabe des Gesamtbeihilfebetrags/-steuerausfalls. Bei der
Auszahlung der Beihilfe in Raten ist anzugeben, über wieviele
Jahre sich die Zahlungen erstrecken. Das gleiche gilt für Steu-
erausfälle, die sich über mehrere Jahre verteilen.

Bei der Leistung von Bürgschaften ist in beiden Fällen die
(maximale) Höhe der Besicherung anzugeben.

Beihilfehöchstintensität: Angabe der Beihilfehöchstintensität bzw. des maximalen
Beihilfebetrags für jedes einzelne Beihilfeelement.

Bewilligungszeitpunkt: Angabe des Zeitpunkts, von dem an Beihilfen nach der
betreffenden Regelung gewährt werden dürfen bzw. zu dem
das begünstigte Unternehmen einen Anspruch auf die Einzel-
beihilfe erhält.

Laufzeit der Regelung bzw. Auszahlung der Einzelbeihilfe: Angabe des genauen Datums (Jahr und Monat), bis zu dem
Beihilfen nach der betreffenden Regelung gewährt werden
dürfen, bzw. bei Einzelbeihilfen ggf. Angabe des voraussicht-
lichen Zeitpunkts (Jahr undMonat) der letzten Ratenzahlung.

Zweck der Beihilfe: Anzugeben ist, ob es sich um eine allgemeine oder eine
spezifische Ausbildungsmaßnahme handelt.

Bei allgemeinen Ausbildungdsmaßnahmen muss der allge-
meine Charakter der Maßnahme durch Belege (z. B. Beschrei-
bung der Ausbildungsinhalte) nachgewiesen werden.



Erforderliche Angaben Erläuterungen

Betroffene Wirtschaftssektoren

� Alle Wirtschaftsbereiche

oder

� Landwirtschaft

� Fischerei und/oder Aquakultur

� Bergbau

� Gesamte verarbeitende Industrie

oder

� Stahlindustrie

� Schiffbau

� Kunstfaserindustrie

� Kfz-Industrie

� Andere Bereiche der verarbeitenden Industrie

� Sämtliche Dienstleistungen

oder

� Seeverkehr

� Sonstige Beförderungsleistungen

� Finanzdienstleistungen

� Sonstige Dienstleistungen

Bemerkungen:

Gegebenenfalls zutreffende Rubrik ankreuzen.

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde:

Sonstige Auskünfte:
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ANHANG III

Form des der Kommission zu übermittelnden periodischen Berichts

Standardangaben für den Jahresbericht über Beihilferegelungen, die unter die gemäß Artikel 1 der Verordnung
(EG) Nr. 994/98 des Rates erlassenen Gruppenfreistellungsverordnungen fallen

Die Berichte, die die Mitgliedstaaten der Kommission gemäß der aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates
erlassenen Gruppenfreistellungsverordnungen zu übermitteln haben, sind unter Verwendung nachstehender Standardan-
gaben zu erstellen.

Nach Möglichkeit sind die Berichte zudem auf einem Datenträger zu übermitteln.

Erforderliche Angaben für alle Beihilferegelungen, die unter die aufgrund von Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates
erlassenen Freistellungsverordnungen fallen

1. Bezeichnung der Beihi l ferege lung

2. Anwendbare Fre is te l lungverordnung der Kommiss ion

3. Ausgaben:

Die Ausgaben sind für alle in der Regelung angewandten Beihilfeelemente (z. B. Zuschuss, zinsgünstiges Darlehen,
Bürgschaft) getrennt auszuweisen und in Euro bzw. gegebenenfalls in der jeweiligen Landeswährung anzugeben. Bei
Steuervergünstigungen sind die jährlichen Einnahmeausfälle anzugeben. In Ermangelung genauer Zahlen kann es sich
auch um Schätzwerte handeln.

Die Zahlen betreffend die Ausgaben sollten auf folgender Grundlage geliefert werden:

Für das jeweilige Berichtsjahr aufgeschlüsselt nach den in der Regelung angewandten Beihilfeelementen (z. B. Zuschuss,
zinsgünstiges Darlehen, Bürgschaft).

3.1. Mittelbindungen, (geschätzter) Steuerausfall oder sonstige Einnahmeausfälle, Bürgschaftsleistungen usw. für alle
neuen Förderprojekte. Bei Bürgschaftsregelungen ist die Gesamtsumme der neu ausgereichten Bürgschaften
anzugeben.

3.2. Tatsächliche Zahlungen, (geschätzter) Steuerausfall oder sonstige Einnahmeausfälle, Bürgschaftsleistungen usw. für
alle neuen und laufenden Förderprojekte. Bei Bürgschaftsregelungen ist Folgendes anzugeben: Gesamtgarantie-
summe, Einnahmen aus Gebühren, Einnahmen aufgrund des Erlöschens der Bürgschaft, fällige Zahlungen infolge
des Eintritts des Garantiefalls, laufendes Betriebsergebnis.

3.3. Zahl der neu geförderten Projekte.

3.4. Geschätzte Anzahl der durch die Projekte neu geschaffenen oder erhaltenen Arbeitsplätze (sofern zutreffend).

3.5. Geschätzter Gesamtumfang neu geförderter Investitionsvorhaben.

3.6. Regionale Aufschlüsselung der unter 3.1 aufgeführten Ausgaben entweder nach Regionen der NUTS-Ebene 2 (1)
oder darunter oder nach Fördergebieten gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a), Buchstabe c) und Nicht-Förder-
gebieten.

3.7. Sektorale Aufschlüsselung der unter 3.1 aufgeführten Ausgaben nach Wirtschaftszweigen (ist mehr als nur ein
Wirtschaftszweig betroffen, sind die Ausgaben anteilig auszuweisen):

— Landwirtschaft

— Fischerei und/oder Aquakultur

— Bergbau

— Verarbeitende Industrie:

Stahl

Schiffbau

Kunstfaserindustrie

Kfz-Industrie

Sonstige (bitte angeben)

(1) NUTS-Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik in der EG.
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— Dienstleistungen

Seeverkehr

Sonstige Beförderungsleistungen

Finanzdienstleistungen

Sonstige Dienstleistungen (bitte angeben)

— Sonstige Wirtschaftszweige (bitte angeben)

4. Sonst ige zweckdienl iche Auskünfte und Bemerkungen



VERORDNUNG (EG) Nr. 363/2004 DER KOMMISSION
vom 25. Februar 2004

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 68/2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-
Vertrag auf Ausbildungsbeihilfen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 994/98 vom 7. Mai 1998
über die Anwendung der Artikel 92 und 93 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf bestimmte
Gruppen horizontaler Beihilfen (1), insbesondere auf Artikel 1
Absatz 1 Buchstabe a) Ziffer iv),

nach Veröffentlichung dieser Verordnung im Entwurf (2),

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für staatliche
Beihilfen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 68/2001 der Kommis-
sion (3) gelten für die Gewährung von Beihilfen zugun-
sten kleiner und mittlerer Unternehmen besondere
Bedingungen. Die Definition kleiner und mittlerer Unter-
nehmen in der Verordnung (EG) Nr. 68/2001 entspricht
der Definition in der Empfehlung 96/280/EG der
Kommission vom 3. April 1996 betreffend die Defini-
tion der kleinen und mittleren Unternehmen (4). Diese
Empfehlung ist mit Wirkung ab 1. Januar 2005 durch
die Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6.
Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunter-
nehmen sowie der kleinen und mittleren Unter-
nehmen (5) ersetzt worden. Im Interesse der Rechtssicher-
heit sollte in der Verordnung (EG) Nr. 68/2001 dieselbe
Definition Anwendung finden wie in der Verordnung
(EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001
über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag
auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unter-
nehmen (6).

(2) Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein nach Maßgabe von
Artikel 27 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates
vom 22. März 1999 über besondere Vorschriften für die
Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags (7) erlas-
senes einheitliches, vereinfachtes jährliches Berichterstat-
tungssystem wünschenswert ist. Die in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr. 68/2001 niedergelegten beson-
deren Berichtspflichten sollten deshalb nur so lange
gelten, bis ein allgemeines Berichtssystem eingeführt
worden ist.

(3) Zu regeln ist ferner, wie die Vereinbarkeit von Ausbil-
dungsbeihilfen mit dem Gemeinsamen Markt zu prüfen
ist, die vor Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 68/
2001 ohne vorherige Genehmigung der Kommission
gewährt wurden.

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 68/2001 sollte daher entspre-
chend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 68/2001 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 erhält folgende Fassung:

„Artikel 1

Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für Ausbildungsbeihilfen in allen
Wirtschaftssektoren einschließlich Tätigkeiten, die die
Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung von in Anhang
I des EG-Vertrages aufgeführten Waren zum Gegenstand
haben, jedoch ausgenommen Beihilfen, die in den Anwen-
dungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1407/2002 des
Rates (*) fallen.

(*) ABl. L 205 vom 2.8.2002, S. 1.“

2. In Artikel 2 erhalten Buchstabe b) und Buchstabe c) folgende
Fassung:

„b) ‚kleine und mittlere Unternehmen‘: Unternehmen im
Sinne der Definition in Anhang I der Verordnung (EG)
Nr. 70/2001 der Kommission (*);

c) ‚Großunternehmen‘: Unternehmen, auf die die Definition
der kleinen und mittleren Unternehmen nicht zutrifft.

(*) ABl. L 10 vom 13.1.2002, S. 33.“

3. Artikel 7 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Mitgliedstaaten erstellen im Einklang mit den
nach Maßgabe von Artikel 27 der Verordnung (EG) Nr.
659/1999 des Rates (*) erlassenen Durchführungsvor-
schriften zu Form und Inhalt von Jahresberichten einen
Jahresbericht über die Anwendung der vorliegenden Verord-
nung.

Bis zum Inkrafttreten dieser Durchführungsvorschriften
erstellen die Mitgliedstaaten für jedes Kalenderjahr oder Teile
davon, in dem die vorliegende Verordnung Anwendung
findet, nach den Vorgaben in Anhang III der vorliegenden
Verordnung auch in elektronischer Form einen Jahresbericht
über die Anwendung der vorliegenden Verordnung. Der
Bericht ist der Kommission spätestens drei Monate nach
Ablauf des Berichtszeitraums zu übermitteln.

(*) ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1.“
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4. Folgender Artikel 7a wird eingefügt:

„Artikel 7a

Übergangsbestimmungen
Vor Inkrafttreten dieser Verordnung ohne Genehmigung der
Kommission unter Verstoß gegen Artikel 88 Absatz 3 EG-
Vertrag eingeführte Beihilferegelungen sowie sämtliche
aufgrund solcher Regelungen gewährte Beihilfen sind im
Sinne von Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag mit dem Gemein-
samen Markt vereinbar und von der Anmeldepflicht freige-
stellt, sofern sie die Voraussetzungen gemäß Artikel 3
Absatz 2 Buchstabe a) sowie Artikel 3 Absatz 3 der vorlie-
genden Verordnung erfüllen.

Außerhalb einer Beihilferegelung gewährte Einzelbeihilfen,
die vor Inkrafttreten dieser Verordnung ohne Genehmigung
der Kommission unter Verstoß gegen Artikel 88 Absatz 3
EG-Vertrag gewährt wurden, sind nach Maßgabe von Artikel

87 Absatz 3 EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbar und von der Anmeldepflicht freigestellt, sofern sie
alle Voraussetzungen dieser Verordnung mit Ausnahme der
Auflage in Artikel 3 Absatz 1 erfüllen, wonach bei der
Vergabe ein ausdrücklicher Verweis auf diese Verordnung
erfolgen muss.

Beihilfen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, werden
von der Kommission nach Maßgabe der einschlägigen
Gemeinschaftsrahmen, Leitlinien, Mitteilungen und Bekannt-
machungen geprüft.“

5. Anhang I wird gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. Februar 2004

Für die Kommission
Mario MONTI

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1976/2006 DER KOMMISSION

vom 20. Dezember 2006

zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2204/2002, (EG) Nr. 70/2001 und (EG) Nr. 68/2001 in
Bezug auf die Ausdehnung ihrer Anwendungszeiträume

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom
7. Mai 1998 über die Anwendung der Artikel 92 und 93 des
Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf be-
stimmte Gruppen horizontaler Beihilfen (1), insbesondere auf
Artikel 1, Absatz 1 Buchstabe a Ziffern i, ii, iv sowie
Buchstabe b,

nach Veröffentlichung dieser Verordnung im Entwurf,

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für staatliche Bei-
hilfen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnungen (EG) Nr. 2204/2002 der Kommission
vom 12. Dezember 2002 über die Anwendung der Arti-
kel 87 und 88 EG-Vertrag auf Beschäftigungsbeihilfen (2),
(EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001
über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag
auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unterneh-
men (3) sowie (EG) Nr. 68/2001 der Kommission vom
12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und
88 EG-Vertrag auf Ausbildungsbeihilfen (4) treten am 31.
Dezember 2006 außer Kraft. Die Kommission hat in
ihrem Aktionsplan (5) vorgeschlagen, diese Verordnungen
in einer einzigen Gruppenfreistellungsverordnung zusam-
menzufassen und möglicherweise um einige Gebiete zu
erweitern, auf die in den Artikeln 1 und 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 994/98 Bezug genommenen wird.

(2) Der Inhalt der künftigen Gruppenfreistellungsverordnung
hängt insbesondere von den Ergebnissen der öffentlichen
Anhörungen ab, die im Rahmen des Aktionsplans —

weniger und besser ausgerichtete staatliche Beihilfen —

Roadmap zur Reform des Beihilferechts 2005 (6) und des
Konsultationspapiers der Kommission zu staatlichen In-
novationsbeihilfen eingeleitet wurden. Darüber hinaus
werden Beratungen mit Vertretern der Mitgliedstaaten
notwendig sein, um die Kategorien von Beihilfen zu be-
stimmen, die als mit dem Vertrag vereinbar angesehen
werden können. Um die Konsultationen zu Ende führen

zu können und die Ergebnisse zu analysieren, ist es an-
gebracht, die Anwendungsperiode der Verordnungen (EG)
Nr. 2204/2002, (EG) Nr. 70/2001 sowie (EG) Nr.
68/2001 bis 30. Juni 2008 zu verlängern.

(3) Die Verordnungen (EG) Nr. 2204/2002, (EG) Nr.
70/2001 und (EG) Nr. 68/2001 sind entsprechend zu
ändern.

(4) Es ist gerechtfertigt, die Mitgliedstaaten nicht auf die Ein-
sendung zusätzlicher Kurzbeschreibungen für die Maß-
nahmen zu verpflichten, die unter der vorliegenden Ver-
ordnung verlängert werden, ohne den materiellen Inhalt
der Regelung zu verändern —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 11 Absatz 1 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EG)
Nr. 2204/2002 erhält folgende Fassung:

„Sie gilt bis zum 30. Juni 2008“.

Artikel 2

Artikel 10 Absatz 1 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EG)
Nr. 70/2001 erhält folgende Fassung:

„Sie gilt bis zum 30. Juni 2008“.

Artikel 3

Artikel 8 Absatz 1 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr.
68/2001 erhält folgende Fassung:

„Sie gilt bis zum 30. Juni 2008“.

Artikel 4

Die Verpflichtung, die sich aus Artikel 10 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2204/2002, aus Artikel 9 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 70/2001 sowie aus Artikel 7 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 68/2001 ergibt, der Kommission eine
Kurzbeschreibung der Maßnahme zukommen zu lassen, ist
auf Beihilfemaßnahmen nicht anwendbar, die unter dieser Ver-
ordnung ohne Änderung ihres materiellen Inhaltes nur verlän-
gert werden und für die der Mitgliedstaat bereits Kurzinforma-
tion eingereicht hatte.
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Artikel 5

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 20. Dezember 2006

Für die Kommission
Neelie KROES

Mitglied der Kommission
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